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Zahl 41.20010-4/93 
Sachbearbeiter: 

Dr. Petz 
7558 

r 

L 

Klappe: 

An den 
1 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1017 W i e n 

�, 

1 .... ! GESETZENTWur"f 

E
i. :1 ................ 3..� ......... -GE/19 .... ��. 

C;..tum: 1 9. MAI 1993 

\/" , '_; 19. JMai 1993 Ji? 
. ',,:,.It .............................................................. . 

Betr. : Außenhandelsstatistik; It 5Lv� 
Novelle zum Handelsstatistischen 
Gesetz 1988 

In der Beilage werden 25 Exemplare der Stellungnahme des österreichi­

schen Statistischen Zentralamtes zur Novelle des HStG 1988 zur gefäl­

ligen Verwendung übermittelt. 

Beilagen 

Für 
der 

die Richtigke i t 
A�rertigung: 

/f:1v1lJ 

Wien, am 12. Mai 1993 

Für den Präsidenten: 

Dr. Hanslik 
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Zahl 41.200/0-4/93 

r 1 

Sachbearbeiter: Dr. Petz 
Klappe: 755 8 

L 

An das 

Bundesministerium für wirt­
schaftliche Angelegenheiten 

Stubenring 1 
1011 W i e n 

Betr. : Außenhandelsstatistik; 
Novelle zum Handelsstatistischen 
Gesetz 1988 

Zu do. Zahl 21.060/3-11/1/92 
vom 30. April 1993 . 

J 

Das österreichische Statistische Zentralamt teilt mit, daß zur geplan­

ten Novelle zum HStG 1988 keine meritorischen Bedenken bestehen. Zu 

bemerken bleibt allerdings, daß das Amt unter Berück sichtigung der 

gegenständlichen definitorischen Änderungen insbesondere zum 

Grenzwert sowie zur beabsichtigten Erhöhung der Wertgrenze und der 

damit verbundenen Interpretationsprobleme der Jahresergebnisse, einen 

Inkraftsetzungstermin zum Jahreswechsel vorziehen würde. 

Wunschgemäß werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme dem P räsi­

denten des Nationalrates übermittelt. 

Wien, am 12. Mai 1993 

Für den Präsidenten: 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

/ht0� 

Dr. Hanslik 
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